
Eine COVID-19-Quarantäne ist keine Krankheit

Wer  sich  wegen  Kontaktes  mit  einem  COVID-19-Infizierten
während des Urlaubs in Quarantäne begeben muss, erhält keine
Gutschrift für die Urlaubstage.

Das hat aktuell  das Landesarbeitsgericht Düsseldorf in einem
Urteil vom 15. Oktober 2021 entschieden.

Denn  ohne  ärztliche  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung  liegt
keine Erkrankung nach dem Lohnfortzahlungsgesetz und dem
Bundesurlaubsgesetz  vor,  sodass  der  Urlaub  nicht
gutgeschrieben wird.


